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Geschäft Nr. 4 
Anpassung der Abwassergebühren; Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglementes 
 
Ausgangslage 
Das aktuelle Siedlungsentwässerungsreglement (SER) der Gemeinde wurde auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. 
Damit wurde die Finanzierung der Siedlungsentwässerung neu definiert und das dazugehörende Tarifzonenmodell 
eingeführt. Die komplexen Aufgaben im Bereich der Finanzierung der Siedlungsentwässerung konnten mit Hilfe des 
aktuellen Reglements gelöst werden. 
 
Mit der Einführung des aktuellen SER wurde eine Kostenanalyse erstellt und eine Gebührenstrategie definiert. Auf-
grund dessen hatte der Gemeinderat entschieden, den Mengengebührensatz pro Kubikmeter bezogenem Frisch-
wasser (m3) und den Grundgebührensatz pro tarifzonengewichtetem Quadratmeter Grundstücksfläche (gm2) zu set-
zen. 
 
Für die Erarbeitung einer Gebührenstrategie und um die Kosten langfristig zu kalkulieren, waren zum Zeitpunkt der 
letzten Kostenanalyse Prognosen künftiger Geschehnisse notwendig (Entwicklung Teuerung, Wasserverbrauch, 
Einnahmen über Anschlussgebühren, Nutzungsdauer der Anlagen, Investitionen usw.). Damit heute und auch in 
Zukunft sichergestellt werden kann, dass trotz allfälliger Abweichungen von den gestellten Prognosen die künftige 
Finanzierung und damit die Gebührensätze auf einer soliden Basis stehen, sieht das Reglement (Art. 44 Abs. 8 sowie 
Art. 46 Abs. 2 SER) vor, die Kalkulation periodisch, mindestens alle fünf Jahre zu überarbeiten und die Gebühren-
sätze soweit notwendig anzupassen. 
 
Das Ingenieurbüro Hüsler & Heiniger AG aus Willisau hat die periodische Überarbeitung der Kostenanalyse im Be-
reich der Siedlungsentwässerung, wie im SER vorgesehen, vorgenommen. Das Ingenieurbüro überprüfte die prog-
nostizierten Faktoren und erstellte erneut künftige Prognosen. Auf der Grundlage dieser neuen Kalkulation beantragt 
der Gemeinderat die Anpassung der Gebührensätze für die nächsten fünf Jahre. Dies führt zu einer Anpassung des 
Gebührentarifes in der Vollzugsverordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement. 
 

 
   Abbildung: Verschuldungsverlauf aus Kostenanalyse 2024 des Ingenieurbüros Hüsler & Heiniger AG, Willisau 
 
 
Erwägungen 
 
Zuständigkeit der Gemeindeversammlung 
Gemäss Art. 41 Abs. 3 des SER sind Anpassungen der Abwassergebühren – im Gegensatz zu den Wassergebühren 
– bereits durch die Gemeindeversammlung zu beschliessen. Dazu wurde durch die Gemeindeversammlung am 
22.11.2019 eine separate Vollzugsverordnung erlassen. Diese Erlassform ist falsch und widerspricht explizit dem 
neu revidierten Gemeindegesetz. Neu sind die Bestimmungen der Vollzugsverordnung in einem Anhang zum SER 
festzuhalten. Diese Anpassung des SER ist im nachfolgenden Änderungserlass aufgeführt. 
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Anpassung der Gebühren 
Der Bericht des Ingenieurbüros Hüsler & Heiniger AG, Willisau, zeigt eine fundierte Kostenanalyse über die Finan-
zierung der Siedlungsentwässerung und die erforderlichen Massnahmen in Bezug auf die Gebühren. Der Bericht 
schlägt der Gemeinde Ennetbürgen folgende Anpassung der Anschlussgebühren sowie der Grund- und Mengenge-
bühren vor: 
Anschlussgebühr (pro m2) CHF 16.00 (bisher 14.00) 
Grundgebühr (pro m3) CHF 0.09 (bisher  0.07) 
Mengengebühr (pro m3) CHF 1.40 (bisher  1.25) 
 
Der Gemeinderat beurteilt diese Berechnungen als nachvollziehbar und vertretbar. Die vorgeschlagenen Gebühren 
stützen eine nachhaltige Strategie der Finanzierung der gemeindeeigenen Siedlungsentwässerung. Die Anpassun-
gen werden in Ziffer 1 und 2 im Anhang II des SER festgehalten. 
 
Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglementes 
Die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung zur Festlegung der Gebühren hat formell zur Folge, dass die Voll-
zugsverordnung zum WVR aufzuheben ist und die Bestimmungen der Verordnung neu als Anhang II zum SER 
erlassen wird. Dazu sind auch entsprechende Anpassungen im SER erforderlich. Das neue Planungs- und Bauge-
setz verlangt zusätzlich eine Präzisierung der Geschosse und deren Nutzung im Zusammenhang der Berechnung 
der Tarifzonen. Diese Änderungen haben formellen Charakter und materiell keine Auswirkungen.  
Sämtliche Anpassungen sind im nachfolgenden Änderungserlass aufgeführt. Zudem zeigt eine Synopse bei den auf 
der Gemeindehomepage aufgeschalteten Unterlagen zur Gemeindeversammlung ein Vergleich der beantragten Än-
derungen. 
 
Stellungnahme des Preisüberwachers 
Eine Anpassung der Abwassergebühren unterliegt gemäss Art. 14 Abs. 1 des Eidgenössischen Preisüberwachungs-
gesetzes (PüG; SR 942.20) der Konsultationspflicht des Preisüberwachers. Mit Schreiben vom 30.10.2025 teilt die 
Eidg. Preisüberwachung mit, dass sie aufgrund der eingereichten Unterlagen auf eine formelle Stellungnahme ver-
zichtet. Damit ist die Gemeinde der Konsultationspflicht nachgekommen. 
 
Vernehmlassung  
Die Ortsparteien sowie die Körperschaften wurden durch den Gemeinderat zur Vernehmlassung der Gebührenan-
passung eingeladen. Der Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung wird durchwegs positiv beurteilt. 
 
Stellungnahme der Finanzkommission 
Die Finanzkommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates zur Gebührenerhöhung sowie zur Teilrevision des 
SER mit Anhang II.  
 
Kantonale Vorprüfung 
Der Gemeinderat hat die beantragte Teilrevision dem kantonalen Rechtsdienst zur Vorprüfung vorgelegt. Der 
Rechtsdienst hält fest, dass unter Berücksichtigung der Vorprüfungsergebnisse eine Genehmigung des Reglements 
(inkl. Anhänge) durch den Regierungsrat in Aussicht gestellt werden kann. Die Änderungen treten unter Vorbehalt 
der Genehmigung durch den Regierungsrat per 1. Juli 2026 in Kraft. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Teilrevision des Siedlungsentwässerungsreglementes 
und deren Anhänge I und II, die Aufhebung der Vollzugsverordnung und damit verbunden die Anpassung der Ab-
wassergebühren, zu genehmigen.  
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